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Hausordnung für alle Kinder 
1. Wir grüssen uns. 
2. Wir betreten das Schulhaus erst, wenn es läutet.  
3. Im Schulzimmer tragen die Kinder Finken, in der Pause ziehen sie die Schuhe an.  
4. Während den Unterrichtszeiten wird im Schulhausgang kein Lärm verursacht. 
5. Wir benutzen keine Elektronikgeräten (Mobiltelefon, MP3- und andere Player, 

elektronische Spielzeuge etc.) während der Schulzeit. Sie sind beim Betreten des 
Schulareal auszuschalten.  

6. Die grosse Pause findet bei jedem Wetter draussen statt. Ausnahmen bestimmt die 
Klassenlehrperson oder die Pausenaufsicht. 

7. In jeder grossen Pause dürfen die Kinder Spielsachen aus dem Pausenwagen/ 
Pausenhäuschen benützen. 

8. Ausgeliehene Spielsachen verstauen die Kinder am Ende der Pause wieder am 
richtigen Ort. 

9. Das Schulareal wird während der Pause nicht verlassen. 
10. Wir sammeln nach jeder Pause die Abfälle auf dem Pausenplatz ein. 
11. Wir wünschen uns zahnschonende und zuckerfreie Znüni und Getränke. 
12. Abfälle gehören immer in den Abfalleimer. 
13. Die Kinder halten Ordnung in der Garderobe, dem Schulhausgang und den 

Gruppenräumen. 
14. Velos und Trottinette gehören in den Veloständer. 
15. Gegenstände, die am Ende des Schultages im Gang oder auf dem Pausenplatz liegen 

bleiben, werden in einer Kiste aufbewahrt. Die Fundgegenstände können dort wieder 
herausgenommen werden. 

16. Die in der Kiste verbliebenen Fundgegenstände werden in regelmässigen Abständen 
entsorgt. 

17. Wenn wir etwas beschädigt haben, melden wir uns bei einer Lehrperson. 
18. Die Sporthallen betreten wir nur in sauberen Hallenschuhen, Turnschlappen, ABS-

Socken oder barfuss. Essen und Trinken sind in der Garderobe nicht erlaubt. 
19. Wir berühren keine Arbeiten, die im Schulhaus aufgehängt sind. 

 

Aktualisiert im November 2023, es gilt dazu weiterführend die Schulordnung sowie die 

gesetzlichen Vorgaben des Kanton Aargau. 

 

Schulleitung Murgenthal  

Zusatz Schulhaus Hohwart 

1. Die Kinder betreten das Schulgelände am Morgen frühstens um 8.00 Uhr und am 
Nachmittag um 13.30 Uhr. 
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2. Kindern, die keinen Unterricht haben, ist der Aufenthalt auf dem Pausenplatz und im 
Schulhaus von 8.00 Uhr - 16.20 Uhr untersagt. Das Spielen auf dem Fussballrasen ist 
erlaubt.  

 

3. Bei Regen und in der nassen Jahreszeit darf im Sand nur mit Regenhose gespielt 
werden. Auch im Naturgelände sind Regenhosen bei den genannten 
Wetterbedingungen/Jahreszeiten empfehlenswert. 

 

4. Das Werfen von Schneebällen ist nur auf dem Fussballplatz (Rasen) und nach den 
aufgestellten Regeln der Lehrpersonen erlaubt. Schneeskulpturen werden nicht 
zerstört. 

 

5. Wir tragen Sorge zu unserem Naturgelände. 
 

 

Zusatz Schulhaus Friedau 

 

1. Aus jeder Klasse gibt es jeweils einen oder zwei Pausenchef/Inn. Er/sie trägt eine 
Leuchtweste.  

 

2. Wir halten Ordnung im Pausenhäuschen.  
 

3. Wir begegnen einander mit Rücksicht. Wegen den engen Pausenplatzverhältnissen 
ist Fussballspielen auf dem Pausenplatz nicht erlaubt. Wer die Ermahnungen der 
Pausenaufsicht nicht befolgt, wird ins Schulzimmer geschickt.  

 

4. In der Pause ziehen wir uns schnell um und sind in 5 Minuten draussen 
(ausgenommen Besuch am Pausenkiosk). Auch die Pausenaufsicht ist pünktlich 
draussen.  

 

Zusatz Schulhaus Riken 

1. Die Pausen verbringen wir auf dem Pausenplatz vor dem Schulhaus, auf dem roten 
oder dem Rasenplatz (nicht im Velounterstand und nicht hinter dem Schulhaus). 

 

2. Ballspiele und Schneeballschlachten finden nur auf dem roten Platz statt. 
 

 
Aktualisiert im November 2023, es gelten dazu weiterführend die Schulordnung sowie die 

gesetzlichen Vorgaben des Kantons Aargau. 
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